
AKTE

über die Bedingungen des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens und die Anpassungen
der Verträge, auf denen die Europäische Union beruht

Nach Artikel 2 des Beitrittsvertrags gilt diese Akte in dem Fall, dass der Vertrag über eine Verfassung für Europa am
1. Januar 2007 nicht in Kraft ist; sie gilt dann bis zum Tag des Inkrafttretens des Vertrags über eine Verfassung für
Europa.

ERSTER TEIL

GRUNDSÄTZE

Artikel 1

Im Sinne dieser Akte bezeichnet

— der Ausdruck „ursprüngliche Verträge“

a) den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft („EG-Vertrag“) und den Vertrag zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft
(„EAG-Vertrag“) mit den Änderungen oder Ergän-
zungen, die durch vor dem Beitritt in Kraft getretene
Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen
worden sind;

b) den Vertrag über die Europäische Union („EU‑Ver-
trag“) mit den Änderungen oder Ergänzungen, die
durch vor dem Beitritt in Kraft getretene Verträge
oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind;

— der Ausdruck „derzeitige Mitgliedstaaten“ das Königreich
Belgien, die Tschechische Republik, das Königreich
Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die Repu-
blik Estland, die Hellenische Republik, das Königreich
Spanien, die Französische Republik, Irland, die Italieni-
sche Republik, die Republik Zypern, die Republik
Lettland, die Republik Litauen, das Großherzogtum
Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta,
das Königreich der Niederlande, die Republik Österreich,
die Republik Polen, die Portugiesische Republik, die
Republik Slowenien, die Slowakische Republik, die
Republik Finnland, das Königreich Schweden und das
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland;

— der Ausdruck „Union“ die durch den EU‑Vertrag
geschaffene Europäische Union;

— der Ausdruck „Gemeinschaft“ je nach Sachlage eine der
bzw. beide unter dem ersten Gedankenstrich genannten
Gemeinschaften;

— der Ausdruck „neue Mitgliedstaaten“ die Republik
Bugarien und Rumänien;

— der Ausdruck „Organe“ die durch die ursprünglichen
Verträge geschaffenen Organe.

Artikel 2

Ab dem Tag des Beitritts sind die ursprünglichen Verträge und
die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe und der
Europäischen Zentralbank für Bulgarien und Rumänien
verbindlich und gelten in diesen Staaten nach Maßgabe der
genannten Verträge und dieser Akte.

Artikel 3

(1) Bulgarien und Rumänien treten den Beschlüssen und
Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten bei.

(2) Bulgarien und Rumänien befinden sich hinsichtlich der
Erklärungen, Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen
des Europäischen Rates oder des Rates sowie hinsichtlich der
die Gemeinschaft oder die Union betreffenden Erklärungen,
Entschließungen oder sonstigen Stellungnahmen, die von den
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen angenommen
wurden, in derselben Lage wie die derzeitigen Mitgliedstaaten;
sie werden demgemäß die sich daraus ergebenden Grundsätze
und Leitlinien beachten und die gegebenenfalls zu ihrer
Durchführung erforderlichen Maßnahmen treffen.

(3) Bulgarien und Rumänien treten den in Anhang I
aufgeführten Übereinkünften und Protokollen bei. Diese
Übereinkünfte und Protokolle treten für Bulgarien und
Rumänien an dem Tag in Kraft, den der Rat in den in Absatz
4 genannten Beschlüssen festlegt.

(4) Der Rat nimmt einstimmig auf Empfehlung der Kommis-
sion und nach Anhörung des Europäischen Parlaments alle
Anpassungen vor, die aufgrund des Beitritts zu den in Absatz
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3 genannten Übereinkünften und Protokollen erforderlich
sind, und veröffentlicht den angepassten Wortlaut im Amts-
blatt der Europäischen Union.

(5) Bulgarien und Rumänien verpflichten sich in Bezug auf
die in Absatz 3 genannten Übereinkünfte und Protokolle,
Verwaltungs‑ und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen
einzuführen, die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom
Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden, und die
praktische Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und
Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern.

(6) Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission
in Anhang I weitere Übereinkünfte, Abkommen und Pro-
tokolle aufnehmen, die vor dem Tag des Beitritts unterzeichnet
werden.

Artikel 4

(1) Die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands, der durch
das Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union und
zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(nachstehend „Schengen-Protokoll“ genannt) in den Rahmen
der Europäischen Union einbezogen wurde, und die darauf
aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden
Rechtsakte, die in Anhang II aufgeführt sind, sowie alle
weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser
Art sind ab dem Tag des Beitritts für Bulgarien und Rumänien
bindend und in diesen Staaten anzuwenden.

(2) Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union
einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbau-
enden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechts-
akte, die nicht in Absatz 1 genannt sind, sind zwar für
Bulgarien und Rumänien ab dem Tag des Beitritts bindend, sie
sind aber in diesen Staaten jeweils nur nach einem
entsprechenden Beschluss anzuwenden, den der Rat nach
einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren
durchgeführten Prüfung der Frage, ob die erforderlichen
Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffen-
den Besitzstands in dem jeweiligen Staat gegeben sind, gefasst
hat.

Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parla-
ments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder, die die
Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten, für die die in
diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft
gesetzt worden sind, und des Vertreters der Regierung des
Mitgliedstaats, für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt
werden sollen. Die Mitglieder des Rates, die die Regierungen
Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland vertreten, nehmen insoweit an einem derartigen
Beschluss teil, als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig
damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht, an denen
diese Mitgliedstaaten teilnehmen.

Artikel 5

Bulgarien und Rumänien nehmen ab dem Tag des Beitritts als
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung im Sinne des
Artikels 122 des EG-Vertrags gilt, an der Wirtschafts- und
Währungsunion teil.

Artikel 6

(1) Die von der Gemeinschaft oder gemäß Artikel 24 oder
Artikel 38 des EU-Vertrags mit einem oder mehreren dritten
Staaten, mit einer internationalen Organisation oder mit
einem Staatsangehörigen eines dritten Staates geschlossenen
oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünfte
sind für Bulgarien und Rumänien nach Maßgabe der
ursprünglichen Verträge und dieser Akte bindend.

(2) Bulgarien und Rumänien verpflichten sich, nach Maß-
gabe dieser Akte den von den derzeitigen Mitgliedstaaten und
der Gemeinschaft gemeinsam geschlossenen oder unterzeich-
neten Abkommen oder Übereinkünften beizutreten.

Dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens zu den Abkommen
oder Übereinkünften mit bestimmten Drittländern oder
internationalen Organisationen, die von der Gemeinschaft
und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen
oder unterzeichnet wurden, wird durch den Abschluss eines
Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Überein-
künften zwischen dem Rat, der im Namen der Mitgliedstaaten
handelt und einstimmig beschließt, und dem betreffenden
dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten bezie-
hungsweise der betreffenden internationalen Organisation
zugestimmt. Die Kommission handelt diese Protokolle im
Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat
einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstim-
mung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten
zusammengesetzten Ausschuss aus. Sie unterbreitet dem Rat
einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss.

Dieses Verfahren gilt unbeschadet der Ausübung der eigenen
Zuständigkeiten der Gemeinschaft und berührt nicht die
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Gemeinschaft
und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss
derartiger Abkommen oder in Bezug auf andere nicht mit dem
Beitritt zusammenhängende Änderungen.

(3) Mit dem Beitritt zu den in Absatz 2 genannten
Abkommen und Übereinkünften erlangen Bulgarien und
Rumänien die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen
Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mit-
gliedstaaten.

(4) Ab dem Tag des Beitritts und bis zum Inkrafttreten der in
Absatz 2 genannten erforderlichen Protokolle wenden
Bulgarien und Rumänien die Abkommen oder Übereinkünfte
an, die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft
gemeinsam vor dem Beitritt geschlossen haben, mit Aus-
nahme des Abkommens mit der Schweiz über die Freizügig-
keit. Diese Verpflichtung gilt auch für die Abkommen und
Übereinkünfte, deren vorläufige Anwendung die Union und
die derzeitigen Mitgliedstaaten vereinbart haben.

Bis zum Inkrafttreten der in Absatz 2 genannten Protokolle
ergreifen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten gemeinsam
im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten alle geeigneten
Maßnahmen.
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(5) Bulgarien und Rumänien treten dem Partnerschaftsab-
kommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe der Staaten in
Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean
einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten andererseits (1), unterzeichnet in Cotonou am
23. Juni 2000, bei.

(6) Bulgarien und Rumänien verpflichten sich, nach Maß-
gabe dieser Akte dem Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum (2) gemäß Artikel 128 jenes Abkommens
beizutreten.

(7) Ab dem Tag des Beitritts wenden Bulgarien und
Rumänien die von der Gemeinschaft mit dritten Staaten
geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder ‑vereinbarun-
gen an.

Die von der Gemeinschaft angewendeten mengenmäßigen
Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungser-
zeugnissen werden angepasst, um dem Beitritt Bulgariens und
Rumäniens zur Gemeinschaft Rechnung zu tragen. Zu diesem
Zweck können Änderungen der oben genannten bilateralen
Abkommen und Vereinbarungen von der Gemeinschaft mit
den betreffenden dritten Staaten vor dem Beitritt ausgehandelt
werden.

Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und
‑vereinbarungen bis zum Tag des Beitritts nicht in Kraft
getreten sein, so nimmt die Gemeinschaft an ihren Vor-
schriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeug-
nissen aus dritten Staaten die notwendigen Anpassungen vor,
um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu
tragen.

(8) Die von der Gemeinschaft angewendeten mengenmäßi-
gen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeug-
nissen werden auf der Grundlage der in den letzten Jahren
erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffen-
den Lieferländern nach Bulgarien und Rumänien angepasst.

Zu diesem Zweck werden die erforderlichen Änderungen der
von der Gemeinschaft mit den betreffenden dritten Staaten
geschlossenen bilateralen Stahlabkommen und ‑vereinbarun-
gen vor dem Beitritt ausgehandelt.

Sollten die Änderungen der bilateralen Abkommen und
Vereinbarungen bis zum Beitritt nicht in Kraft getreten sein,
so gilt Unterabsatz 1.

(9) Fischereiabkommen, die Bulgarien oder Rumänien vor
dem Beitritt mit Drittländern geschlossen hat, werden von der
Gemeinschaft verwaltet.

Die Rechte und Pflichten Bulgariens und Rumäniens aus
diesen Abkommen werden während des Zeitraums, in dem die
Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten
werden, nicht berührt.

So bald wie möglich, auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der
Geltungsdauer der in Unterabsatz 1 genannten Abkommen,

erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommis-
sion mit qualifizierter Mehrheit die geeigneten Beschlüsse zur
Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten, die sich aus den
Abkommen ergeben; hierzu gehört auch die Möglichkeit,
bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern.

(10) Mit Wirkung vom Tag des Beitritts treten Bulgarien und
Rumänien von allen Freihandelsabkommen mit dritten
Staaten zurück; dies gilt auch für das Mitteleuropäische
Freihandelsübereinkommen.

Insoweit Übereinkünfte zwischen Bulgarien, Rumänien oder
diesen beiden Staaten einerseits und einem oder mehreren
dritten Staaten andererseits nicht mit den Pflichten aus dieser
Akte vereinbar sind, treffen Bulgarien und Rumänien alle
geeigneten Maßnahmen, um die festgestellten Unvereinbar-
keiten zu beseitigen. Stößt Bulgarien oder Rumänien bei der
Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren
Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten,
so tritt es nach Maßgabe dieses Abkommens von dem
Abkommen zurück.

(11) Bulgarien und Rumänien treten zu den in dieser Akte
vorgesehenen Bedingungen den internen Vereinbarungen bei,
welche die derzeitigen Mitgliedstaaten zur Durchführung der
Abkommen oder Übereinkünfte im Sinne der Absätze 2, 5
und 6 geschlossen haben.

(12) Bulgarien und Rumänien ergreifen geeignete Maßnah-
men, um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internatio-
nalen Organisationen oder denjenigen internationalen
Übereinkünften, denen auch die Gemeinschaft oder andere
Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören, den Rechten und
Pflichten anzupassen, die sich aus ihrem Beitritt zur Union
ergeben.

Sie treten insbesondere zum Tag des Beitritts oder zum frühest
möglichen Termin nach dem Beitritt von den internationalen
Fischereiübereinkünften zurück, denen auch die Gemeinschaft
als Vertragspartei angehört, und beenden ihre Mitgliedschaft
in den internationalen Fischereiorganisationen, denen auch die
Gemeinschaft als Mitglied angehört, sofern ihre Mitgliedschaft
nicht andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft.

Artikel 7

(1) Die Bestimmungen dieser Akte können, soweit darin
nicht etwas anderes vorgesehen ist, nur nach dem in den
ursprünglichen Verträgen vorgesehenen Verfahren, die eine
Revision dieser Verträge ermöglichen, ausgesetzt, geändert
oder aufgehoben werden.

(2) Die von den Organen erlassenen Rechtsakte, auf die sich
die in dieser Akte vorgesehenen Übergangsbestimmungen
beziehen, bewahren ihren Rechtscharakter; insbesondere
bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte
anwendbar.
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(3) Die Bestimmungen dieser Akte, die eine nicht nur
vorübergehende Aufhebung oder Änderung von Rechtsakten
der Organe zum Gegenstand haben oder bewirken, haben
denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen
oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben
Regeln wie diese.

Artikel 8

Für die Anwendung der ursprünglichen Verträge und der
Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in dieser
Akte vorgesehenen abweichenden Bestimmungen.

ZWEITER TEIL

ANPASSUNGEN DER VERTRÄGE

TITEL I

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 9

(1) Artikel 189 Absatz 2 des EG-Vertrags und Artikel 107
Absatz 2 des EAG-Vertrags erhalten folgende Fassung:

„Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments
darf 736 nicht überschreiten.“

(2) Artikel 190 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags und
Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EAG-Vertrags erhalten
mit Wirkung ab dem Beginn der Wahlperiode 2009 bis 2014
folgende Fassung:

„(2) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten
Abgeordneten wird wie folgt festgesetzt:

Belgien 22
Bulgarien 17
Tschechische Republik 22
Dänemark 13
Deutschland 99
Estland 6
Griechenland 22
Spanien 50
Frankreich 72
Irland 12
Italien 72
Zypern 6
Lettland 8
Litauen 12
Luxemburg 6
Ungarn 22
Malta 5
Niederlande 25
Österreich 17
Polen 50

Portugal 22

Rumänien 33

Slowenien 7

Slowakei 13

Finnland 13

Schweden 18

Vereinigtes Königreich 72.“

Artikel 10

(1) Artikel 205 Absatz 2 des EG-Vertrags und Artikel 118
Absatz 2 des EAG-Vertrags erhalten folgende Fassung:

„(2) Ist zu einem Beschluss des Rates die qualifizierte
Mehrheit erforderlich, so werden die Stimmen der
Mitglieder wie folgt gewogen:

Belgien 12

Bulgarien 10

Tschechische Republik 12

Dänemark 7

Deutschland 29

Estland 4

Griechenland 12
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Spanien 27

Frankreich 29

Irland 7

Italien 29

Zypern 4

Lettland 4

Litauen 7

Luxemburg 4

Ungarn 12

Malta 3

Niederlande 13

Österreich 10

Polen 27

Portugal 12

Rumänien 14

Slowenien 4

Slowakei 7

Finnland 7

Schweden 10

Vereinigtes Königreich 29

In den Fällen, in denen Beschlüsse des Rates nach diesem
Vertrag auf Vorschlag der Kommission zu fassen sind,
kommen sie mit einer Mindestzahl von 255 Stimmen
zustande, welche die Zustimmung der Mehrheit der
Mitglieder umfassen.

In den anderen Fällen kommen Beschlüsse des Rates mit
einer Mindestzahl von 255 Stimmen zustande, welche
die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der
Mitglieder umfassen.“.

(2) Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 3 des EU-Vertrags erhält
folgende Fassung:

„Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach
Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft gewogen. Beschlüsse kom-
men mit einer Mindestzahl von 255 Stimmen zustande,
welche die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln
der Mitglieder umfassen. Ist ein Beschluss des Rates mit
qualifizierter Mehrheit zu fassen, so kann ein Mitglied des
Rates beantragen, dass überprüft wird, ob die Mit-
gliedstaaten, die diese qualifizierte Mehrheit bilden,
mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der Union
repräsentieren. Falls sich erweist, dass diese Bedingung
nicht erfüllt ist, kommt der betreffende Beschluss nicht
zustande.“.

(3) Artikel 34 Absatz 3 des EU-Vertrags erhält folgende
Fassung:

„(3) Ist für einen Beschluss des Rates die qualifizierte
Mehrheit erforderlich, so werden die Stimmen der
Mitglieder nach Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogen;
Beschlüsse kommen mit einer Mindestzahl von 255
Stimmen zustande, welche die Zustimmung von min-
destens zwei Dritteln der Mitglieder umfassen. Ist ein
Beschluss des Rates mit qualifizierter Mehrheit zu fassen,
so kann ein Mitglied des Rates beantragen, dass überprüft
wird, ob die Mitgliedstaaten, die diese qualifizierte
Mehrheit bilden, mindestens 62 % der Gesamtbevölke-
rung der Union repräsentieren. Falls sich erweist, dass
diese Bedingung nicht erfüllt ist, kommt der betreffende
Beschluss nicht zustande.“.

Artikel 11

(1) Artikel 9 Absatz 1 des Protokolls zum EU-Vertrag, zum
EG-Vertrag und zum EAG-Vertrag über die Satzung des
Gerichtshofs erhält folgende Fassung:

„Die teilweise Neubesetzung der Richterstellen, die alle
drei Jahre stattfindet, betrifft abwechselnd vierzehn und
dreizehn Richter.“.

(2) Artikel 48 des Protokolls zum EU-Vertrag, zum EG-
Vertrag und zum EAG-Vertrag über die Satzung des Gerichts-
hofs erhält folgende Fassung:

„Artikel 48

Das Gericht besteht aus siebenundzwanzig Mitgliedern.“.

Artikel 12

Artikel 258 Absatz 2 des EG-Vertrags und Artikel 166 Absatz
2 des EAG-Vertrags über die Zusammensetzung des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses erhalten folgende Fassung:

„Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird wie folgt
festgesetzt:

Belgien 12

Bulgarien 12

Tschechische Republik 12

Dänemark 9

Deutschland 24

Estland 7

Griechenland 12

Spanien 21

Frankreich 24
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Irland 9

Italien 24

Zypern 6

Lettland 7

Litauen 9

Luxemburg 6

Ungarn 12

Malta 5

Niederlande 12

Österreich 12

Polen 21

Portugal 12

Rumänien 15

Slowenien 7

Slowakei 9

Finnland 9

Schweden 12

Vereinigtes Königreich 24.“

Artikel 13

Artikel 263 Absatz 3 des EG-Vertrags über die Zusammen-
setzung des Ausschusses der Regionen erhält folgende
Fassung:

„Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses wird wie folgt
festgesetzt:

Belgien 12

Bulgarien 12

Tschechische Republik 12

Dänemark 9

Deutschland 24

Estland 7

Griechenland 12

Spanien 21

Frankreich 24

Irland 9

Italien 24

Zypern 6

Lettland 7

Litauen 9

Luxemburg 6

Ungarn 12

Malta 5

Niederlande 12

Österreich 12

Polen 21

Portugal 12

Rumänien 15

Slowenien 7

Slowakei 9

Finnland 9

Schweden 12

Vereinigtes Königreich 24.“

Artikel 14

Das dem EG-Vertrag beigefügte Protokoll über die Satzung der
Europäischen Investitionsbank wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 3 wird zwischen den Angaben für Belgien und
die Tschechische Republik

„— die Republik Bulgarien,“

und zwischen den Angaben für Portugal und Slowenien

„— Rumänien,“

eingefügt.

2. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1:

a) Der Einleitungssatz erhält folgende Fassung:

„(1) Die Bank wird mit einem Kapital von 164 795
737 000 EUR ausgestattet, das von den Mit-
gliedstaaten in folgender Höhe gezeichnet wird (*):

(*) Die Zahlen für Bulgarien und Rumänien sind
Richtwerte und beruhen auf den von Eurostat
für 2003 veröffentlichten Daten.“
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b) Zwischen den Angaben für Irland und die Slowakei
wird Folgendes eingefügt:

„Rumänien 846 000 000“; und

c) zwischen den Angaben für Slowenien und Litauen
wird Folgendes eingefügt:

„Bulgarien 296 000 000“.

3. In Artikel 11 Absatz 2 erhalten die Unterabsätze 2 und 3
folgende Fassung:

„(2) Der Verwaltungsrat besteht aus 28 ordentlichen und
18 stellvertretenden Mitgliedern.

Die ordentlichen Mitglieder werden für fünf Jahre vom
Rat der Gouverneure bestellt. Die einzelnen Mitglied-
staaten und die Kommission benennen jeweils ein
ordentliches Mitglied.

Die stellvertretenden Mitglieder werden für fünf Jahre
vom Rat der Gouverneure wie folgt bestellt:

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundes-
republik Deutschland benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Fran-
zösischen Republik benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Ita-
lienischen Republik benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland benannt
werden;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich
Spanien und von der Portugiesischen Republik im
gegenseitigen Einvernehmen benannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich
Belgien, vom Großherzogtum Luxemburg und vom
Königreich der Niederlande im gegenseitigen Ein-
vernehmen benannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Königreich
Dänemark, von der Hellenischen Republik, Irland
und Rumänien im gegenseitigen Einvernehmen
benannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das von der Republik
Estland, der Republik Lettland, der Republik
Litauen, der Republik Österreich, der Republik
Finnland und dem Königreich Schweden im gegen-
seitigen Einvernehmen benannt wird;

— drei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik
Bulgarien, der Tschechischen Republik, der Republik
Zypern, der Republik Ungarn, der Republik Malta,
der Republik Polen, der Republik Slowenien und der
Slowakischen Republik im gegenseitigen Einverneh-
men benannt werden;

— ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommis-
sion benannt wird.“.

Artikel 15

Artikel 134 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EAG-Vertrags über die
Zusammensetzung des Ausschusses für Wissenschaft und
Technik erhält folgende Fassung:

„(2) Der Ausschuss besteht aus einundvierzig Mit-
gliedern, die vom Rat nach Anhörung der Kommission
ernannt werden.“.

TITEL II

SONSTIGE ÄNDERUNGEN

Artikel 16

Artikel 57 Absatz 1 letzter Satz des EG-Vertrags erhält
folgende Fassung:

„Für in Bulgarien, Estland und Ungarn bestehende
Beschränkungen nach innerstaatlichem Recht ist der
maßgebliche Zeitpunkt der 31. Dezember 1999.“

Artikel 17

Artikel 299 Absatz 1 des EG-Vertrags erhält folgende Fassung:

„(1) Dieser Vertrag gilt für das Königreich Belgien, die
Republik Bulgarien, die Tschechische Republik, das
Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland,
die Republik Estland, die Hellenische Republik, das
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Königreich Spanien, die Französische Republik, Irland,
die Italienische Republik, die Republik Zypern, die
Republik Lettland, die Republik Litauen, das Großherz-
ogtum Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik
Malta, das Königreich der Niederlande, die Republik
Österreich, die Republik Polen, die Portugiesische
Republik, Rumänien, die Republik Slowenien, die
Slowakische Republik, die Republik Finnland, das König-
reich Schweden und das Vereinigte Königreich Groß-
britannien und Nordirland.“

Artikel 18

(1) Artikel 314 Absatz 2 des EG-Vertrags erhält folgende
Fassung:

„Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses
Vertrags auch in bulgarischer, dänischer, englischer,
estnischer, finnischer, griechischer, irischer, lettischer,
litauischer, maltesischer, polnischer, portugiesischer,
rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer,
spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache ver-
bindlich.“

(2) Artikel 225 Absatz 2 des EAG-Vertrags erhält folgende
Fassung:

„Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses
Vertrags auch in bulgarischer, dänischer, englischer,
estnischer, finnischer, griechischer, irischer, lettischer,
litauischer, maltesischer, polnischer, portugiesischer,
rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer,
spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache ver-
bindlich.“

(3) Artikel 53 Absatz 2 des EU-Vertrags erhält folgende
Fassung:

„Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses
Vertrags auch in bulgarischer, estnischer, finnischer,
lettischer, litauischer, maltesischer, polnischer, rumäni-
scher, schwedischer, slowakischer, slowenischer, tsche-
chischer und ungarischer Sprache verbindlich.“.

DRITTER TEIL

STÄNDIGE BESTIMMUNGEN

TITEL I

ANPASSUNGEN DER RECHTSAKTE DER ORGANE

Artikel 19

Die in Anhang III aufgeführten Rechtsakte werden nach
Maßgabe jenes Anhangs angepasst.

Artikel 20

Die infolge des Beitritts erforderlichen Anpassungen der in
Anhang IV aufgeführten Rechtsakte werden nach den dort
aufgestellten Leitlinien vorgenommen.

TITEL II

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 21

Die in Anhang V dieser Akte aufgeführten Maßnahmen
werden unter den in jenem Anhang festgelegten Bedingungen
angewandt.

Artikel 22

Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments die bei einer
Änderung der Gemeinschaftsregelung gegebenenfalls erfor-
derlichen Anpassungen der Bestimmungen dieser Akte über
die Gemeinsame Agrarpolitik vornehmen.
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VIERTER TEIL

BESTIMMUNGEN MIT BEGRENZTER GELTUNGSDAUER

TITEL I

ÜBERGANGSMASSNAHMEN

Artikel 23

Die in den Anhängen VI und VII aufgeführten Maßnahmen gelten in Bezug auf Bulgarien und Rumänien unter den in jenen
Anhängen festgelegten Bedingungen.

TITEL II

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel 24

(1) Abweichend von der Höchstzahl der Mitglieder des
Europäischen Parlaments nach Artikel 189 Absatz 2 des EG-
Vertrags und Artikel 107 Absatz 2 des EAG-Vertrags wird die
Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments erhöht,
um dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens Rechnung zu
tragen, wobei die Anzahl der Sitze für diese Länder für den
Zeitraum ab dem Tag des Beitritts bis zum Beginn der
Wahlperiode 2009 bis 2014 des Europäischen Parlaments wie
folgt festgelegt wird:

Bulgarien 18

Rumänien 35.

(2) Vor dem 31. Dezember 2007 halten Bulgarien und
Rumänien nach Maßgabe des Akts zur Einführung allgemeiner
unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen
Parlaments (1) jeweils allgemeine unmittelbare Wahlen ihrer
Völker zum Europäischen Parlament ab, bei denen die in
Absatz 1 festgelegte Anzahl von Abgeordneten gewählt wird.

(3) Abweichend von Artikel 190 Absatz 1 des EG-Vertrags
und Artikel 108 Absatz 1 des EAG-Vertrags werden, wenn
Wahlen nach dem Tag des Beitritts abgehalten werden, die
Abgeordneten der Völker Bulgariens und Rumäniens im
Europäischen Parlament für den Zeitraum ab dem Tag des
Beitritts bis zu den in Absatz 2 genannten Wahlen von den
Parlamenten dieser Staaten entsprechend den von ihnen
festgelegten Verfahren bestimmt.

TITEL III

FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 25

(1) Ab dem Tag des Beitritts zahlen Bulgarien und Rumänien
die folgenden Beträge entsprechend ihrem Anteil an dem
Kapital, das auf das in Artikel 4 der Satzung der Europäischen
Investitionsbank (2) festgelegte gezeichnete Kapital eingezahlt
wurde.

Bulgarien EUR 14 800 000

Rumänien EUR 42 300 000.

Diese Beiträge werden in acht gleichen Raten gezahlt, die am
31. Mai 2007, 31. Mai 2008, 31. Mai 2009, 30. November
2009, 31. Mai 2010, 30. November 2010, 31. Mai 2011 und
30. November 2011 fällig werden.
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(2) Bulgarien und Rumänien leisten zu den Rücklagen und
zu den den Rücklagen gleichzusetzenden Rückstellungen
sowie zu dem den Rücklagen und Rückstellungen noch
zuzuweisenden Betrag (Saldo der Gewinn‑ und Verlustrech-
nung zum Ende des dem Beitritt vorausgehenden Monats), wie
sie in der Bilanz der Bank ausgewiesen werden, zu den in
Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkten in acht gleichen Raten
Beiträge in Höhe folgender Prozentsätze der Rücklagen und
Rückstellungen (1):

Bulgarien 0,181 %

Rumänien 0,517 %.

(3) Die Kapitalbeiträge und Einzahlungen nach den Absät-
zen 1 und 2 werden von Bulgarien und Rumänien in bar in
Euro geleistet, sofern der Rat der Gouverneure nicht ein-
stimmig eine Ausnahme hierzu beschließt.

Artikel 26

(1) Bulgarien und Rumänien überweisen die folgenden
Beträge an den Forschungsfonds für Kohle und Stahl im
Sinne des Beschlusses 2002/234/EGKS der im Rat vereinigten
Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 27. Februar
2002 über die finanziellen Folgen des Ablaufs des EGKS-
Vertrags und über den Forschungsfonds für Kohle und
Stahl (2):

(in Mio. EUR zu laufenden Preisen)

Bulgarien 11,95

Rumänien 29,88.

(2) Die Beiträge zum Forschungsfonds für Kohle und Stahl
werden beginnend mit dem Jahr 2009 in vier Raten jeweils am
ersten Arbeitstag des ersten Monats jedes Jahres wie folgt
überwiesen:

2009: 15 %

2010: 20 %

2011: 30 %

2012: 35 %.

Artikel 27

(1) Vom Tag des Beitritts an werden Ausschreibung,
Auftragsvergabe, Durchführung und Zahlungen im Rahmen
von Heranführungshilfen nach den Programmen PHARE (3)
und PHARE-CBC (4) sowie von Beihilfen nach der in Artikel
31 genannten Übergangsfazilität von Durchführungsstellen in
Bulgarien und Rumänien verwaltet.

Die Ex-ante-Kontrolle der Kommission für Ausschreibung und
Auftragsvergabe wird mit einem entsprechenden Beschluss der
Kommission aufgehoben, wenn die Kommission ein Zulas-
sungsverfahren durchgeführt hat und das Erweiterte Dezen-
trale Durchführungssystem (Extended Decentralised
Implementation System — EDIS) anhand der im Anhang zu
der Verordnung (EG) Nr. 1266/1999 des Rates vom 21. Juni
1999 zur Koordinierung der Hilfe für die beitrittswilligen
Länder im Rahmen der Heranführungsstrategie und zur
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 (5) und des
Artikels 164 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Gemeinschaften (6) festgelegten Krite-
rien und Bedingungen positiv beurteilt worden ist.

Wird dieser Kommissionsbeschluss zur Aufhebung der Ex-
ante-Kontrolle nicht vor dem Tag des Beitritts gefasst, so kann
für keinen der Verträge, die zwischen dem Tag des Beitritts
und dem Tag des Kommissionsbeschlusses unterzeichnet
werden, Heranführungshilfe gewährt werden.

Verzögert sich jedoch der Beschluss der Kommission zur
Aufhebung der Ex-ante-Kontrolle aus Gründen, die nicht den
Behörden Bulgariens bzw. Rumäniens zuzuschreiben sind,
über den Tag des Beitritts hinaus, so kann die Kommission in
gebührend begründeten Fällen einer Heranführungshilfe für
Verträge, die zwischen dem Tag des Beitritts und dem Tag des
Kommissionsbeschlusses unterzeichnet wurden, und einer
weiteren Durchführung von Heranführungshilfen für einen
begrenzten Zeitraum vorbehaltlich einer Ex-ante-Kontrolle
von Ausschreibung und Auftragsvergabe durch die Kommis-
sion zustimmen.

(2) Mittelbindungen, die vor dem Beitritt im Rahmen der in
Absatz 1 genannten Vorbeitritts-Finanzinstrumente und nach
dem Beitritt im Rahmen der in Artikel 31 genannten
Übergangsfazilität erfolgt sind, einschließlich des Abschlusses
und der Verbuchung späterer rechtlicher Einzelverpflichtun-
gen und Zahlungen nach dem Beitritt, unterliegen weiterhin
den Regelungen und Verordnungen für die Vorbeitritts-
Finanzinstrumente und werden bis zum Abschluss der
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betreffenden Programme und Projekte in den entsprechenden
Kapiteln des Haushalts veranschlagt. Dessen ungeachtet
werden Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge, die nach
dem Beitritt eingeleitet werden, in Einklang mit den ein-
schlägigen Gemeinschaftsrichtlinien durchgeführt.

(3) Für die in Absatz 1 genannte Heranführungshilfe wird im
letzten Jahr vor dem Beitritt letztmalig eine Programmplanung
durchgeführt. Die Aufträge für Maßnahmen im Rahmen dieser
Programme sind innerhalb der folgenden zwei Jahre zu
vergeben. Verlängerungen der Auftragsvergabefrist werden nicht
genehmigt. Für die Ausführung der Aufträge können in
gebührend begründeten Ausnahmefällen befristete Verlängerun-
gen genehmigt werden.

Ungeachtet dessen kann Heranführungshilfe für Verwaltungs-
kosten nach Absatz 4 in den ersten zwei Jahren nach dem
Beitritt gebunden werden. Für Audit- und Evaluierungskosten
kann Heranführungshilfe für die Dauer von fünf Jahren nach
dem Beitritt gebunden werden.

(4) Zur Gewährleistung der erforderlichen schrittweisen Ein-
stellung der in Absatz 1 genannten Vorbeitritts-Finanzinstru-
mente und des ISPA-Programms (1) kann die Kommission alle
geeigneten Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass das
erforderliche Statutspersonal in Bulgarien und Rumänien nach
dem Beitritt noch für höchstens 19 Monate weiter tätig ist. In
diesem Zeitraum gelten für Beamte, Bedienstete auf Zeit und
Vertragsbedienstete, die vor dem Beitritt in Planstellen in
Bulgarien und Rumänien eingewiesen wurden und die nach
dem Beitritt weiterhin in diesen Staaten ihren Dienst zu
verrichten haben, ausnahmsweise die gleichen finanziellen und
materiellen Bedingungen, wie sie die Kommission vor dem
Beitritt gemäß dem Statut der Beamten und der Beschäftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen
Gemeinschaften — der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) des
Rates Nr. 259/68 (2) — angewandt hat. Die Verwaltungsaus-
gaben einschließlich der Bezüge sonstigen erforderlichen Perso-
nals werden aus der Haushaltslinie „Einstellung der
Heranführungshilfe für die neuen Mitgliedstaaten“ oder einer
entsprechenden Haushaltslinie im geeigneten, mit der Erweite-
rung im Zusammenhang stehenden Politikbereich des Gesamt-
haushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften finanziert.

Artikel 28

(1) Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des Beitritts Gegenstand
von Beschlüssen über Unterstützung gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1267/1999 über ein strukturpolitisches Instrument zur
Vorbereitung auf den Beitritt waren und deren Durchführung zu
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, gelten als von
der Kommission gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1164/94 des
Rates vom 16. Mai 1994 zur Einrichtung eines Kohäsions-
fonds (3) genehmigt. Beträge, die für die Durchführung derartiger
Maßnahmen noch gebunden werden müssen, werden gemäß der
zum Zeitpunkt des Beitritts für den Kohäsionsfonds geltenden
Verordnung gebunden und dem Kapitel zugewiesen, das im
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften dieser
Verordnung entspricht. Sofern in den Absätzen 2 bis 5 nichts
anderes angegeben ist, gelten für derartige Maßnahmen die
Bestimmungen zur Durchführung von Maßnahmen, die gemäß
der letzteren Verordnung genehmigt worden sind.

(2) Vergabeverfahren für Maßnahmen nach Absatz 1, die am
Tag des Beitritts bereits Gegenstand einer Ausschreibung im
Amtsblatt der Europäischen Union waren, werden gemäß den in
der Ausschreibung enthaltenen Regeln durchgeführt. Die
Bestimmungen von Artikel 165 der Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften finden
jedoch keine Anwendung. Vergabeverfahren für Maßnahmen
nach Absatz 1, die noch nicht Gegenstand einer Ausschreibung
im Amtsblatt der Europäischen Union waren, müssen in
Einklang stehen mit den Bestimmungen der Verträge, den
aufgrund der Verträge erlassenen Rechtsakten und den Gemein-
schaftspolitiken, einschließlich der Politiken in den Bereichen
Umweltschutz, Verkehr, transeuropäische Netze, Wettbewerb
und Vergabe öffentlicher Aufträge.

(3) Zahlungen, die die Kommission im Rahmen einer
Maßnahme nach Absatz 1 tätigt, werden der am weitesten
zurückliegenden offenen Mittelbindung an erster Stelle gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1267/1999 und danach gemäß der zum
jeweiligen Zeitpunkt für den Kohäsionsfonds geltenden Ver-
ordnung zugeordnet.

(4) Außer in ausreichend begründeten Fällen, über die die
Kommission auf Antrag des betreffenden Mitgliedstaats
beschließt, gelten für die Maßnahmen nach Absatz 1 weiterhin
die Regeln für die Förderfähigkeit von Ausgaben gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1267/1999.

(5) Die Kommission kann in ausreichend begründeten
Ausnahmefällen beschließen, für die Maßnahmen nach Absatz
1 spezifische Befreiungen von den Regeln zu genehmigen, die
gemäß der zum Zeitpunkt des Beitritts für den Kohäsions-
fonds geltenden Verordnung anwendbar sind.
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Artikel 29

Erstreckt sich der Zeitraum für mehrjährige Mittelbindungen
im Rahmen des SAPARD-Programms (1) für die Aufforstung
landwirtschaftlicher Flächen, die Unterstützung der Einrich-
tung von Erzeugergemeinschaften oder Agrarumweltmaßnah-
men über das letzte für Zahlungen im Rahmen von SAPARD
zulässige Datum hinaus, so werden noch bestehende Mittel-
bindungen im Programm 2007 bis 2013 für die Entwicklung
des ländlichen Raums abgewickelt. Sind dafür besondere
Übergangsmaßnahmen erforderlich, so werden diese nach
dem Verfahren des Artikels 50 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen
Bedingungen über die Strukturfonds (2) erlassen.

Artikel 30

(1) Bulgarien hat entsprechend seinen Zusagen die Reak-
toren 1 und 2 des Kernkraftwerks Kosloduj vor dem Jahr
2003 endgültig abgeschaltet, damit sie anschließend stillgelegt
werden können; ferner hat es zugesagt, die Reaktoren 3 und 4
dieses Kernkraftwerks im Jahr 2006 endgültig abzuschalten
und anschließend stillzulegen.

(2) Im Zeitraum 2007 bis 2009 stellt die Gemeinschaft
Bulgarien eine Finanzhilfe für die Stilllegungsarbeiten und zur
Bewältigung der Folgen der Abschaltung und Stilllegung der
Reaktoren 1 bis 4 des Kernkraftwerks Kosloduj bereit.

Die Finanzhilfe umfasst unter anderem Folgendes: Maßnah-
men zur Unterstützung der Stilllegung der Reaktoren 1 bis 4
des Kernkraftwerks Kosloduj, Maßnahmen zur Verbesserung
der Umweltfreundlichkeit entsprechend dem Besitzstand,
Maßnahmen zur Modernisierung konventioneller Stromer-
zeugungskapazitäten sowie der Bereiche Übertragung und
Verteilung von Energie in Bulgarien und Maßnahmen zur
Verbesserung der Energieeffizienz, zum Ausbau der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen und zur Verbesserung der
Sicherheit der Energieversorgung.

Für den Zeitraum 2007 bis 2009 beläuft sich die Finanzhilfe
auf 210 Mio. EUR (zu Preisen von 2004) an Verpflich-
tungsermächtigungen, die in gleichen jährlichen Tranchen von
je 70 Mio. EUR (zu Preisen von 2004) zu binden sind.

Die Finanzhilfe kann ganz oder teilweise in Form eines
Beitrags der Gemeinschaft zum Internationalen Fonds zur
Unterstützung der Stilllegung von Kosloduj, der von der
Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
verwaltet wird, bereitgestellt werden.

(3) Die Kommission kann Regeln für die Umsetzung der in
Absatz 2 genannten Finanzhilfe annehmen. Die Regeln
werden gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungs-
befugnisse (3) festgelegt. Zu diesem Zweck wird die Kommis-
sion von einem Ausschuss unterstützt. Die Artikel 4 und 7 des
Beschlusses 1999/468/EG kommen zur Anwendung. Der
Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses 1999/468/
EG beträgt sechs Wochen. Der Ausschuss gibt sich eine
Geschäftsordnung.

Artikel 31

(1) Für das erste Jahr nach dem Beitritt stellt die Union
Bulgarien und Rumänien eine vorübergehende Finanzhilfe
(nachstehend „Übergangsfazilität“ genannt) bereit, um ihre
Justiz- und Verwaltungskapazitäten zur Anwendung und
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts zu entwickeln und
zu stärken und den gegenseitigen Austausch bewährter
Praktiken zu fördern. Mit dieser Finanzhilfe werden Projekte
zum Institutionenaufbau und damit verbundene kleinere
Investitionen finanziert.

(2) Die Hilfe dient dazu, dem anhaltenden Erfordernis, die
institutionellen Kapazitäten in bestimmten Bereichen zu
stärken, durch Maßnahmen zu entsprechen, die nicht von
den Strukturfonds oder dem Fonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums finanziert werden können.

(3) Für Partnerschaftsprojekte zwischen öffentlichen Verwal-
tungen zum Zwecke des Institutionenaufbaus gilt weiterhin
das in den Rahmenabkommen mit den Mitgliedstaaten zum
Zwecke der Heranführungshilfe festgelegte Verfahren für den
Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen über das Netz der
Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten.

Die Verpflichtungsermächtigungen für die Übergangsfazilität
für Bulgarien und Rumänien betragen im ersten Jahr nach dem
Beitritt 82 Mio. EUR zu Preisen von 2004 und werden
nationalen und horizontalen Prioritäten zugewiesen. Die
Mittel werden von der Haushaltsbehörde innerhalb der
Grenzen der Finanziellen Vorausschau bewilligt.

(4) Über die Hilfe im Rahmen der Übergangsfazilität und
deren Durchführung wird nach der Verordnung (EWG) Nr.
3906/89 des Rates über Wirtschaftshilfe für bestimmte Länder
Mittel- und Osteuropas beschlossen.
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S. 12).

(2) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1. Zuletzt geändert durch die
Beitrittsakte von 2003 (ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 33). (3) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.



Artikel 32

(1) Es wird eine Cashflow- und Schengen-Fazilität als zeitlich
befristetes Instrument eingerichtet, um Bulgarien und Rumä-
nien ab dem Tag des Beitritts bis zum Ende des Jahres 2009
bei der Finanzierung von Maßnahmen an den neuen Außen-
grenzen der Union zur Durchführung des Schengen-Besitz-
standes und der Kontrollen an den Außengrenzen und bei der
Verbesserung der Liquidität in den nationalen Haushaltsplänen
zu unterstützen.

(2) Für den Zeitraum 2007 bis 2009 werden Bulgarien und
Rumänien die folgenden Beträge (Preise von 2004) in Form
von Pauschalbeträgen aus der zeitlich befristeten Cashflow-
und Schengen-Fazilität bereitgestellt:

(in Mio. EUR zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009

Bulgarien 121,8 59,1 58,6

Rumänien 297,2 131,8 130,8

(3) Mindestens 50 % der jedem Land im Rahmen dieser
zeitlich befristeten Cashflow- und Schengen-Fazilität zuge-
wiesenen Mittel sind zu verwenden, um Bulgarien und
Rumänien bei ihrer Verpflichtung zu unterstützen, Maßnah-
men an den neuen Außengrenzen der Union zur Durch-
führung des Schengen-Besitzstands und der Kontrollen an den
Außengrenzen zu finanzieren.

(4) Bulgarien und Rumänien wird am ersten Arbeitstag jedes
Monats des entsprechenden Jahres ein Zwölftel des jeweiligen
Jahresbetrags gezahlt. Die Pauschalbeträge sind innerhalb von
drei Jahren nach der ersten Zahlung zu verwenden. Bulgarien
und Rumänien legen spätestens sechs Monate nach Ablauf des
Dreijahreszeitraums einen umfassenden Bericht über die
endgültige Verwendung der aus der Abteilung „Schengen“
der befristeten Cashflow- und Schengen-Fazilität gezahlten
Pauschalbeträge mit einer Begründung der Ausgaben vor.
Nicht verwendete oder ungerechtfertigt ausgegebene Mittel
werden von der Kommission wieder eingezogen.

(5) Die Kommission kann technische Vorschriften erlassen,
die für das Funktionieren der zeitlich befristeten Cashflow-
und Schengen-Fazilität erforderlich sind.

Artikel 33

(1) Unbeschadet künftiger politischer Entscheidungen wird
die gesamte Mittelausstattung für strukturpolitische Maßnah-
men, die Bulgarien und Rumänien während des Dreijahres-
zeitraums 2007 bis 2009 zur Verfügung gestellt wird, wie
folgt festgesetzt:

(in Mio. EUR zu Preisen von 2004)

2007 2008 2009

Bulgarien 539 759 1 002

Rumänien 1 399 1 972 2 603

(2) Während der drei Jahre 2007 bis 2009 werden der
Anwendungsbereich und die Art der Beihilfen innerhalb dieser
festgelegten länderspezifischen Finanzrahmen auf der Grund-
lage der dann für strukturpolitische Maßnahmen geltenden
Bestimmungen festgelegt.

Artikel 34

(1) Zusätzlich zu den am Tag des Beitritts geltenden
Verordnungen über die Entwicklung des ländlichen Raums
gelten für Bulgarien und Rumänien die Bestimmungen des
Anhangs VIII Abschnitte I bis III im Zeitraum 2007 bis 2009
und die spezifischen Finanzbestimmungen des Anhangs VIII
Abschnitt IV im gesamten Programmplanungszeitraum 2007
bis 2013.

(2) Unbeschadet künftiger politischer Entscheidungen belau-
fen sich die Verpflichtungsermächtigungen aus dem EAGFL,
Abteilung Garantie, für die Entwicklung des ländlichen Raums
zugunsten von Bulgarien und Rumänien im Dreijahreszeit-
raum 2007 bis 2009 auf 3 041 Mio. EUR (Preise von 2004).

(3) Durchführungsbestimmungen für die Anwendung des
Anhangs VIII werden erforderlichenfalls nach dem Verfahren
des Artikels 50 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999
erlassen.

(4) Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro-
päischen Parlaments etwaige Anpassungen der Bestimmungen
des Anhangs VIII, wenn dies erforderlich ist, um die Kohärenz
mit den Verordnungen über die Entwicklung des ländlichen
Raums sicherzustellen.

Artikel 35

Die Kommission passt die in den Artikeln 30, 31, 32, 33 und
34 genannten Beträge jedes Jahr im Rahmen der jährlichen
technischen Anpassung der Finanziellen Vorausschau an die
Preisentwicklung an.
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TITEL IV

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 36

(1) Für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach dem
Beitritt kann Bulgarien oder Rumänien bei Schwierigkeiten,
welche einen Wirtschaftszweig erheblich und voraussichtlich
anhaltend treffen oder welche die wirtschaftliche Lage eines
bestimmten Gebiets beträchtlich verschlechtern können, die
Genehmigung zur Anwendung von Schutzmaßnahmen bean-
tragen, um die Lage wieder auszugleichen und den betreffen-
den Wirtschaftszweig an die Wirtschaft des Binnenmarkts
anzupassen.

Unter den gleichen Bedingungen kann ein derzeitiger Mit-
gliedstaat die Genehmigung zur Anwendung von Schutz-
maßnahmen gegenüber Bulgarien, Rumänien oder diesen
beiden Staaten beantragen.

(2) Auf Antrag des betreffenden Staates bestimmt die
Kommission im Dringlichkeitsverfahren die ihres Erachtens
erforderlichen Schutzmaßnahmen und legt gleichzeitig die
Bedingungen und Einzelheiten ihrer Anwendung fest.

Im Fall erheblicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten entschei-
det die Kommission auf ausdrücklichen Antrag des betreffen-
den Mitgliedstaats binnen fünf Arbeitstagen nach Eingang des
mit Gründen versehenen Antrags. Die beschlossenen Maß-
nahmen sind sofort anwendbar; sie tragen dem Interesse aller
Beteiligten Rechnung und dürfen keine Grenzkontrollen mit
sich bringen.

(3) Die nach Absatz 2 genehmigten Maßnahmen können
von den Vorschriften des EG‑Vertrags und von dieser Akte
abweichen, soweit und solange dies unbedingt erforderlich ist,
um die in Absatz 1 genannten Ziele zu erreichen. Es sind mit
Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die das Funktionieren
des Binnenmarkts am wenigsten stören.

Artikel 37

Hat Bulgarien oder Rumänien seine im Rahmen der Beitritts-
verhandlungen eingegangenen Verpflichtungen nicht erfüllt
und dadurch eine ernste Beeinträchtigung des Funktionierens
des Binnenmarkts hervorgerufen, einschließlich der Verpflich-
tungen in allen sektorbezogenen Politiken, die wirtschaftliche
Tätigkeiten mit grenzüberschreitender Wirkung betreffen,
oder besteht die unmittelbare Gefahr einer solchen Beein-
trächtigung, so kann die Kommission für einen Zeitraum von
bis zu drei Jahren nach dem Beitritt auf begründeten Antrag
eines Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative geeignete
Maßnahmen erlassen.

Diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, wobei
vorrangig Maßnahmen, die das Funktionieren des Binnen-
markts am wenigsten stören, zu wählen und gegebenenfalls
bestehende sektorale Schutzmechanismen anzuwenden sind.
Solche Schutzmaßnahmen dürfen nicht als willkürliche Dis-
kriminierung oder als versteckte Beschränkung des Handels
zwischen den Mitgliedstaaten angewandt werden. Die Schutz-
klausel kann schon vor dem Beitritt aufgrund der Ergebnisse
der Überwachung geltend gemacht werden, und die Maßnah-
men treten am ersten Tag der Mitgliedschaft in Kraft, sofern
nicht ein späterer Zeitpunkt vorgesehen ist. Die Maßnahmen
werden nicht länger als unbedingt nötig aufrechterhalten und
werden auf jeden Fall aufgehoben, sobald die einschlägige
Verpflichtung erfüllt ist. Sie können jedoch über den in Absatz
1 genannten Zeitraum hinaus angewandt werden, solange die
einschlägigen Verpflichtungen nicht erfüllt sind. Aufgrund von
Fortschritten der betreffenden neuen Mitgliedstaaten bei der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen kann die Kommission die
Maßnahmen in geeigneter Weise anpassen. Die Kommission
unterrichtet den Rat rechtzeitig, bevor sie die Schutzmaßnah-
men aufhebt, und trägt allen Bemerkungen des Rates in dieser
Hinsicht gebührend Rechnung.

Artikel 38

Treten bei der Umsetzung, der Durchführung oder der
Anwendung von Rahmenbeschlüssen oder anderen einschlä-
gigen Verpflichtungen, Instrumenten der Zusammenarbeit
oder Beschlüssen in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung
im Bereich des Strafrechts im Rahmen des Titels VI des EU-
Vertrags und von Richtlinien und Verordnungen in Bezug auf
die gegenseitige Anerkennung im Bereich des Zivilrechts im
Rahmen des Titels IV des EG-Vertrags in Bulgarien oder
Rumänien ernste Mängel auf oder besteht die Gefahr ernster
Mängel, so kann die Kommission für einen Zeitraum von bis
zu drei Jahren nach dem Beitritt auf begründeten Antrag eines
Mitgliedstaats oder auf eigene Initiative und nach Konsultation
der Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen treffen und die
Bedingungen und Einzelheiten ihrer Anwendung festlegen.

Diese Maßnahmen können in Form einer vorübergehenden
Aussetzung der Anwendung einschlägiger Bestimmungen und
Beschlüsse in den Beziehungen zwischen Bulgarien oder
Rumänien und einem oder mehreren anderen Mitglied-
staat(en) erfolgen; die Fortsetzung einer engen justiziellen
Zusammenarbeit bleibt hiervon unberührt. Die Schutzklausel
kann schon vor dem Beitritt aufgrund der Ergebnisse der
Überwachung geltend gemacht werden und die Maßnahmen
treten am ersten Tag der Mitgliedschaft in Kraft, sofern nicht
ein späterer Zeitpunkt vorgesehen ist. Die Maßnahmen
werden nicht länger als unbedingt nötig aufrechterhalten
und werden auf jeden Fall aufgehoben, sobald die Mängel
beseitigt sind. Sie können jedoch über den in Absatz 1
genannten Zeitraum hinaus angewandt werden, solange die
Mängel weiter bestehen. Aufgrund von Fortschritten des
betreffenden neuen Mitgliedstaats bei der Beseitigung der
festgestellten Mängel kann die Kommission die Maßnahmen
nach Konsultation der Mitgliedstaaten in geeigneter Weise
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anpassen. Die Kommission unterrichtet den Rat rechtzeitig,
bevor sie die Schutzmaßnahmen aufhebt, und trägt allen
Bemerkungen des Rates in dieser Hinsicht gebührend
Rechnung.

Artikel 39

(1) Falls auf der Grundlage der von der Kommission
sichergestellten kontinuierlichen Überwachung der Verpflich-
tungen, die Bulgarien und Rumänien im Rahmen der
Beitrittsverhandlungen eingegangen sind, und insbesondere
auf der Grundlage der Überwachungsberichte der Kommission
eindeutig nachgewiesen ist, dass sich die Vorbereitungen im
Hinblick auf die Übernahme und Umsetzung des Besitzstands
in Bulgarien oder Rumänien auf einem Stand befinden, der die
ernste Gefahr mit sich bringt, dass einer dieser Staaten in
einigen wichtigen Bereichen offenbar nicht in der Lage ist,
die Anforderungen der Mitgliedschaft bis zum Beitrittstermin
1. Januar 2007 zu erfüllen, so kann der Rat auf Empfehlung
der Kommission einstimmig beschließen, den Zeitpunkt
des Beitritts des betreffenden Staates um ein Jahr auf den
1. Januar 2008 zu verschieben.

(2) Werden bei der Erfüllung einer oder mehrerer der in
Anhang IX Nummer I aufgeführten Verpflichtungen und
Anforderungen durch Rumänien ernste Mängel festgestellt, so
kann der Rat ungeachtet des Absatzes 1 mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der Kommission in Bezug auf
Rumänien einen Beschluss gemäß Absatz 1 fassen.

(3) Ungeachtet des Absatzes 1 und unbeschadet des Artikels
37 kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung
der Kommission nach einer im Herbst 2005 vorzunehmenden
eingehenden Bewertung der Fortschritte Rumäniens auf dem
Gebiet der Wettbewerbspolitik den in Absatz 1 genannten
Beschluss in Bezug auf Rumänien fassen, wenn bei der
Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen des Europa-
Abkommens (1) oder bei der Erfüllung einer oder mehrerer
der in Anhang IX Nummer II aufgeführten Verpflichtungen
und Anforderungen durch Rumänien ernste Mängel fest-
gestellt werden.

(4) Wird ein Beschluss nach Absatz 1, 2 oder 3 erlassen, so
befindet der Rat unverzüglich mit qualifizierter Mehrheit über
die Anpassungen, die aufgrund des aufschiebenden Beschlus-
ses in Bezug auf diese Akte, einschließlich ihrer Anhänge und
Anlagen, unerlässlich geworden sind.

Artikel 40

Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts nicht
zu behindern, darf die Durchführung der innerstaatlichen
Vorschriften Bulgariens und Rumäniens während der in den
Anhängen VI und VII vorgesehenen Übergangszeiten nicht zu
Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten führen.

Artikel 41

Sind Übergangsmaßnahmen erforderlich, um den Übergang
von der in Bulgarien und Rumänien bestehenden Regelung auf
die Regelung zu erleichtern, die sich aus der Anwendung der
Gemeinsamen Agrarpolitik gemäß den in dieser Akte
genannten Bedingungen ergibt, so werden diese Maßnahmen
von der Kommission entsprechend dem Verfahren nach
Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EG) des Rates Nr.
1784/2003 vom 29. September 2003 über die gemeinsame
Marktorganisation für Getreide (2) oder gegebenenfalls dem
Verfahren nach den entsprechenden Artikeln anderer Ver-
ordnungen über gemeinsame Markorganisationen oder ent-
sprechend dem in den anwendbaren Rechtsvorschriften
vorgesehenen einschlägigen Verfahren erlassen. Die in diesem
Artikel genannten Übergangsmaßnahmen können während
eines Zeitraums von drei Jahren nach dem Beitritt erlassen
werden und ihre Anwendung ist auf diesen Zeitraum zu
beschränken. Der Rat kann diesen Zeitraum auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla-
ments einstimmig verlängern.

Die Übergangsmaßnahmen, welche die Durchführung von in
dieser Akte nicht genannten Rechtsakten der Gemeinsamen
Agrarpolitik betreffen, die infolge des Beitritts erforderlich
sind, werden vor dem Beitritt vom Rat auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit angenommen oder,
wenn sie Rechtsakte betreffen, die ursprünglich von der
Kommission erlassen worden sind, von dieser nach dem für
die Annahme der betreffenden Rechtsakte erforderlichen
Verfahren erlassen.

Artikel 42

Sind Übergangsmaßnahmen erforderlich, um den Übergang
von der in Bulgarien und Rumänien bestehenden Regelung auf
die Regelung zu erleichtern, die sich aus der Anwendung der
Bestimmungen des Veterinär- und Pflanzenschutzrechts sowie
des Lebensmittelsicherheitsrechts der Gemeinschaft ergibt, so
werden diese Maßnahmen von der Kommission nach dem in
den anwendbaren Rechtsvorschriften vorgesehenen einschlä-
gigen Verfahren erlassen. Diese Maßnahmen werden für einen
Zeitraum von drei Jahren nach dem Beitritt getroffen und ihre
Anwendung ist auf diesen Zeitraum zu beschränken.
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FÜNFTER TEIL

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DIESER AKTE

TITEL I

EINSETZUNG DER ORGANE UND GREMIEN

Artikel 43

Das Europäische Parlament nimmt die infolge des Beitritts
erforderlichen Anpassungen seiner Geschäftsordnung vor.

Artikel 44

Der Rat nimmt die infolge des Beitritts erforderlichen
Anpassungen seiner Geschäftsordnung vor.

Artikel 45

Mit Wirkung vom Tag des Beitritts wird je ein Staats-
angehöriger jedes neuen Mitgliedstaats zum Mitglied der
Kommission ernannt. Die neuen Mitglieder der Kommission
werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit nach Anhörung
des Europäischen Parlaments und im Einvernehmen mit dem
Präsidenten der Kommission ernannt.

Die Amtszeit der so ernannten Mitglieder endet zur gleichen
Zeit wie die Amtszeit der zur Zeit des Beitritts im Amt
befindlichen Mitglieder.

Artikel 46

(1) Beim Gerichtshof und beim Gericht erster Instanz
werden jeweils zwei weitere Richter ernannt.

(2) Die Amtszeit eines der nach Absatz 1 ernannten Richter
am Gerichtshof endet am 6. Oktober 2009. Dieser Richter
wird durch das Los bestimmt. Die Amtszeit des anderen
Richters endet am 6. Oktober 2012.

Die Amtszeit eines der nach Absatz 1 ernannten Richter am
Gericht erster Instanz endet am 31. August 2007. Dieser
Richter wird durch das Los bestimmt. Die Amtszeit des
anderen Richters endet am 31. August 2010.

(3) Der Gerichtshof nimmt die infolge des Beitritts erforder-
lichen Anpassungen seiner Verfahrensordnung vor.

Das Gericht erster Instanz nimmt im Einvernehmen mit dem
Gerichtshof die infolge des Beitritts erforderlichen Anpassun-
gen seiner Verfahrensordnung vor.

Die angepassten Verfahrensordnungen bedürfen der Geneh-
migung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt.

(4) Bei der Entscheidung der am Tag des Beitritts anhängigen
Rechtssachen, in denen das mündliche Verfahren vor diesem
Zeitpunkt eröffnet wurde, tagen der Gerichtshof und das
Gericht erster Instanz bei Vollsitzungen sowie die Kammern in
der Zusammensetzung, die sie vor dem Beitritt hatten; sie
wenden dabei die am Tag vor dem Tag des Beitritts geltenden
Verfahrensordnungen an.

Artikel 47

Beim Rechnungshof werden zwei weitere Mitglieder mit einer
Amtszeit von sechs Jahren ernannt.

Artikel 48

Der Wirtschafts‑ und Sozialausschuss wird durch die Ernen-
nung von 27 Mitgliedern ergänzt, welche die verschiedenen
wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten
Zivilgesellschaft Bulgariens und Rumäniens vertreten. Die
Amtszeit der so ernannten Mitglieder endet zur gleichen Zeit
wie die Amtszeit der zum Tag des Beitritts im Amt
befindlichen Mitglieder.

Artikel 49

Der Ausschuss der Regionen wird durch die Ernennung von
27 Mitgliedern ergänzt, welche die regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften Bulgariens und Rumäniens vertreten
und von denen jeder ein Wahlmandat in einer regionalen oder
lokalen Gebietskörperschaft innehat oder gegenüber einer
gewählten Versammlung politisch verantwortlich ist. Die
Amtszeit der so ernannten Mitglieder endet zur gleichen Zeit
wie die Amtszeit der zum Tag des Beitritts im Amt
befindlichen Mitglieder.
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Artikel 50

Die infolge des Beitritts erforderlichen Anpassungen der
Satzungen und Geschäftsordnungen der durch die ursprüng-
lichen Verträge eingesetzten Ausschüsse werden so bald wie
möglich nach dem Beitritt vorgenommen.

Artikel 51

(1) Die neuen Mitglieder der durch die Verträge oder durch
Rechtsakte der Organe eingesetzten Ausschüsse, Gruppen
oder sonstigen Gremien werden unter den Bedingungen und
nach den Verfahren ernannt, die für die Ernennung von

Mitgliedern dieser Ausschüsse, Gruppen oder sonstigen
Gremien gelten. Die Amtszeit der neu ernannten Mitglieder
endet zur gleichen Zeit wie die Amtszeit der zum Tag des
Beitritts im Amt befindlichen Mitglieder.

(2) Sämtliche Mitglieder der durch die Verträge oder durch
Rechtsakte der Organe eingesetzten Ausschüsse oder Grup-
pen, deren Mitgliederzahl unabhängig von der Gesamtzahl der
Mitgliedstaaten unveränderlich bleibt, werden mit dem Beitritt
neu ernannt, es sei denn, die Amtzeit der im Amt befindlichen
Mitglieder endet innerhalb des auf den Beitritt folgendes
Jahres.

TITEL II

ANWENDBARKEIT DER RECHTSAKTE DER ORGANE

Artikel 52

Die Richtlinien und Entscheidungen im Sinne des Artikels 249
des EG-Vertrags und des Artikels 161 des EAG-Vertrags gelten
vom Tag des Beitritts an als an Bulgarien und Rumänien
gerichtet, sofern diese Richtlinien und Entscheidungen an alle
derzeitigen Mitgliedstaaten gerichtet wurden. Außer im Fall
der Richtlinien und Entscheidungen, die nach Artikel 254
Absätze 1 und 2 des EG‑Vertrags in Kraft getreten sind,
werden Bulgarien und Rumänien so behandelt, als wären
ihnen diese Richtlinien und Entscheidungen am Tage ihres
Beitritts notifiziert worden.

Artikel 53

(1) Sofern in dieser Akte nicht eine andere Frist vorgesehen
ist, setzen Bulgarien und Rumänien die erforderlichen
Maßnahmen in Kraft, um den Richtlinien und Entscheidungen
im Sinne des Artikels 249 des EG‑Vertrags und des Artikels
161 des EAG‑Vertrags am Tage ihres Beitritts nachzukommen.
Sie teilen der Kommission diese Maßnahmen spätestens bis
zum Tage ihres Beitritts oder gegebenenfalls innerhalb der in
dieser Akte festgelegten Frist mit.

(2) Machen Änderungen an Richtlinien im Sinne des
Artikels 249 des EG‑Vertrags und des Artikels 161 des
EAG‑Vertrags, die aufgrund dieser Akte erfolgen, Änderungen
an den Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der derzeitigen
Mitgliedstaaten erforderlich, so setzen die derzeitigen Mit-
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen in Kraft, um den
geänderten Richtlinien spätestens am Tage des Beitritts
nachzukommen, sofern in dieser Akte nicht eine andere Frist
vorgesehen ist. Sie teilen der Kommission diese Maßnahmen
bis zum Tag des Beitritts oder, sollte dies der spätere Zeitpunkt
sein, innerhalb der in dieser Akte festgelegten Frist mit.

Artikel 54

Bulgarien und Rumänien teilen der Kommission nach Artikel
33 des EAG‑Vertrags binnen drei Monaten nach dem Beitritt

die Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften mit, die in ihrem
Hoheitsgebiet den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer und
der Bevölkerung gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen
sicherstellen sollen.

Artikel 55

Auf ordnungsgemäß begründeten Antrag Bulgariens oder
Rumäniens, der der Kommission spätestens am Tag des
Beitritts vorliegen muss, kann der Rat auf Vorschlag der
Kommission — oder kann die Kommission, sofern der
ursprüngliche Rechtsakt von ihr erlassen wurde, — vorüber-
gehende Ausnahmeregelungen zu Rechtsakten der Organe
beschließen, die zwischen dem 1. Oktober 2004 und dem Tag
des Beitritts angenommen wurden. Diese Maßnahmen werden
nach den Abstimmungsregeln erlassen, die für die Annahme
der Rechtsakte gelten, zu denen eine befristete Ausnahme-
regelung gewährt werden soll. Werden solche Ausnahmere-
gelungen nach dem Beitritt erlassen, so können sie ab dem Tag
des Beitritts angewendet werden.

Artikel 56

Erfordern vor dem Beitritt erlassene Rechtsakte der Organe
aufgrund des Beitritts eine Anpassung und sind die erforder-
lichen Anpassungen in dieser Akte oder ihren Anhängen nicht
vorgesehen, so erlässt entweder der Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die erforderlichen
Rechtsakte, oder die erforderlichen Rechtsakte werden von der
Kommission erlassen, sofern sie selbst die ursprünglichen
Rechtsakte erlassen hat. Werden solche Anpassungen nach
dem Beitritt erlassen, so können sie ab dem Tag des Beitritts
angewendet werden.

Artikel 57

Sofern nicht etwas anderes bestimmt ist, erlässt der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die zur
Durchführung dieser Akte erforderlichen Maßnahmen.
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Artikel 58

Die vor dem Beitritt erlassenen Rechtsakte der Organe und der
Europäischen Zentralbank in den vom Rat, der Kommission
oder der Europäischen Zentralbank in bulgarischer und
rumänischer Sprache abgefassten Wortlauten sind vom

Zeitpunkt des Beitritts an unter den gleichen Bedingungen
wie die Wortlaute in den derzeitigen Amtssprachen verbind-
lich. Sie werden im Amtsblatt der Europäischen Union
veröffentlicht, sofern die Wortlaute in den derzeitigen
Sprachen auf diese Weise veröffentlicht worden sind.

TITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 59

Die Anhänge I bis IX und die Anlagen dazu sind Bestandteil
dieser Akte.

Artikel 60

Die Regierung der Italienischen Republik übermittelt der
Regierung der Republik Bulgarien und der Regierung
Rumäniens eine beglaubigte Abschrift des Vertrags über die
Europäische Union, des Vertrags zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft, des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Atomgemeinschaft und der Verträge, durch die sie
geändert oder ergänzt wurden, einschließlich des Vertrags über
den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands und des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, des
Vertrags über den Beitritt der Hellenischen Republik, des
Vertrags über den Beitritt des Königreichs Spanien und der
Portugiesischen Republik, des Vertrags über den Beitritt der
Republik Österreich, der Republik Finnland und des König-
reichs Schweden sowie des Vertrags über den Beitritt der
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik

Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der
Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der
Republik Slowenien und der Slowakischen Republik in
dänischer, deutscher, englischer, estnischer, finnischer, fran-
zösischer, griechischer, irischer, italienischer, lettischer,
litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portu-
giesischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spani-
scher, tschechischer und ungarischer Sprache.

Die in bulgarischer und rumänischer Sprache abgefassten
Wortlaute dieser Verträge sind dieser Akte beigefügt. Diese
Wortlaute sind gleichermaßen verbindlich wie die Wortlaute
der in Absatz 1 genannten Verträge in den derzeitigen
Sprachen.

Artikel 61

Eine beglaubigte Abschrift der im Archiv des Generalsekreta-
riats des Rates der Europäischen Union hinterlegten inter-
nationalen Übereinkünfte wird den Regierungen der Republik
Bulgarien und Rumäniens vom Generalsekretär übermittelt.
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